
63! .. der Beilagen zu den stenofiraphischen Protokoll en des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für \,'irtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nctionalrates vom 16. ,Juli 1971, 
betreffen(J. ein Bunde 8ge setz , mit dem cl:);; Fernsprechbetriebs­

lnve sti tionsge set z geändert "·lire. (E'ernmeldeinve sti tionsgesetz 

Ff'lIG) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll die i1":1 Fernsprechbetriebs-Investi tionsgesetz eingeräumte 

Bestellermächtigung für die Jahre 1964 bis 1972 zum Zwecke 

der Vollautomatisierung und Erviei terung des österreichischen 

Fernsprechnetzes um 326 f'lillionen Schilling erhöht ~;.'erden. Für 

den Zeitrau:n 19'73 bis 1976 sind Bestellerm~ichtigungen im 

Höchstaus::naß von 13,616 f1illionen ;3chi lling vorge sehen" Diese s 

neue Fernme ldeil1ve sti tiol1sprogramm umfaf3t auße r den Inve sti tionen 

auf dem Pernsprechsektor auch ande?'e Ii'ernmeldeinvesti tionen, 

l;'ie den Aufbau eines Datenvermittlungsnetzes, das Fernschreib­

und Funknetz, die Beschaffung von Kraftfahrzeugen, l'Ießgerä.ten 

und HerK;:;eugen sm-:ie die Durchführung allgemeiner IIochbauvor­

haben für (en Fernmeldedienst. 

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage steht 

dem Bundesrat ein Einspruchsrecht nur hinsichtlich des Art. I 
r7 1 
L1. -'-, 80:,.'ei t dcu:'in B,j r3timmUDP'en über den vJirkur:..r:sbereich c'ter v ~ 

Bundesministerium getroffen \,!erden, s01:!ie hinsichtlich des Art. 11 z,u .• 

Der Ausschuß für \'Jirtschaftliche Angelegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 19. Juli 1971 in 

Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 

zu empfohlen, keinen Ein::3pruch zu erheben. 

Al~) Ergebnis seiner Bercltung stellt der Ausschuß für vdrt­

schaftliehe Angelegenheiten somit den Antragl, der Bundesrat 

wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Juli 1971, 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem dns I,lernsprechbetriebs­

Investitionsgesetz geiindertv:ird (Pernmeldeinvesti tionsgesetz -

Fl1IG) T"Jird -. SOVJcit er dein. EinspruchsI'8cht des Bundesrates unter­

liegt - kein Einspruch erhohen. 

Wien, am 19. Juli 1971 
Wal 2 e r Dr. I r 0 
BerichterstC:.tter Obmann 
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